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In-Fz

Gesetzentwurf
der Bundesregierung

Entwurf eines Gesetzes zum Vertrag uber die Errichtung, den
Betrieb und die Weiterentwicklung des Nationalen Once-Only-
Technical-Systems (NOOTS) - Vertrag zur Ausfiihrung von
Artikel 91c Absatz 1, Absatz 2 GG - NOOTS-Staatsvertrag

A. Problem und Ziel

Mit diesem Gesetz soll die nach Artikel 91c Absatz 2 Satz 3 des Grundgesetzes (GG)
erforderliche Zustimmung des Deutschen Bundestages zum ,Vertrag uber die Errichtung,
den Betrieb und die Weiterentwicklung des Nationalen Once-Only-Technical-Systems
(NOOTS) — Vertrag zur Ausfiuhrung von Artikel 91c Absatz 1, Absatz2 GG — NOOTS-
Staatsvertrag” (im Folgenden: NOOTS-Staatsvertrag) erfolgen.

Derzeit sind die Datenbestande der deutschen Verwaltung — aufgeteilt auf Bund und Lan-
der (einschliellich Kommunen) — technisch nicht vernetzt. Mit dem NOOTS-Staatsvertrag
soll die bislang fehlende rechtliche Grundlage fur den Aufbau einer gemeinsamen Infra-
struktur zum Datenaustausch zwischen offentlichen Stellen von Bund und Landern ge-
schaffen werden. Der NOOTS-Staatsvertrag verfolgt das Ziel, ein gemeinsames flachen-
deckendes informationstechnisches System zu etablieren, das perspektivisch den gesam-
ten Datenaustausch zwischen 6ffentlichen Stellen automatisiert, reibungslos, schnell und
damit auch kostengiinstig und burokratiearm ermdglicht. Nachweise und Daten, die der
offentlichen Verwaltung bereits vorliegen, sollen im Interesse der Burgerinnen und Burger
sowie der Unternehmen nicht erneut erhoben, sondern direkt automatisiert abgerufen,
Ubermittelt und nutzbar gemacht werden (Once-Only-Prinzip). Davon profitieren auch die
Verwaltungen des Bundes einschliellich der bundesunmittelbaren Koérperschaften, An-
stalten und Stiftungen des offentlichen Rechts sowie der Lander einschliellich der Ge-
meinden, Gemeindeverbande und der sonstigen der Aufsicht der Lander unterstehenden
juristischen Personen des 6ffentlichen Rechts.

Zunachst soll das Once-Only-Prinzip fur Verwaltungsleistungen nach dem Onlinezu-
gangsgesetz umgesetzt werden. Die weitere Nutzung des Systems wird durch den IT-
Planungsrat nach Malkgabe des NOOTS-Staatsvertrags gesteuert.

Am 11. Dezember 2024 haben der Bundeskanzler und die Regierungschefinnen und Re-
gierungschefs der Lander den NOOTS-Staatsvertrag beschlossen.

B. Losung

Zustimmung zu dem von Bund und Landern vorgeschlagenen NOOTS-Staatsvertrag
durch Verabschiedung dieses Gesetzes.

Fristablauf: 11.07.25
besonders eilbediirftige Vorlage gemill Artikel 76 Absatz 2 Satz 4 GG
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C. Alternativen

Zum Inkrafttreten des NOOTS-Staatsvertrags bestehen zu der nach Artikel 91c Absatz 2
Satz 3 GG erforderlichen Zustimmung des Bundestages in Form dieses Bundesgesetzes
keine Alternativen.

Eine im Vorfeld der Vertragsverhandlungen als Alternative zum NOOTS-Staatsvertrag
erwogene Grundgesetzanderung, die die Kompetenz fir die Errichtung und den Betrieb
des NOOTS dem Bund zugewiesen hatte, wurde im Sinne einer gemeinsamen Ldsung
von Bund und Landern durch diesen Staatsvertrag nicht weiterverfolgt.

D. Haushaltsausgaben ohne Erfullungsaufwand

Die Vertragsparteien des NOOTS-Staatsvertrags tragen die Kosten fir die Errichtung, den
Betrieb und die Weiterentwicklung des NOOTS gemeinsam.

In den Jahren 2025 und 2026 erfolgt die Finanzierung uber die im Wirtschaftsplan der
Foderalen IT-Kooperation (FITKO) veranschlagten Mittel gemal den Regelungen des IT-
Staatsvertrags. Ab dem Jahr 2027 erfolgt die Finanzierung in Héhe von 53,4 % der Ge-
samtkosten Uber die im Wirtschaftsplan der FITKO veranschlagten Mittel gemaf den Re-
gelungen des IT-Staatsvertrags und in Héhe von 46,6 % der Gesamtkosten durch einen
zusatzlichen festen Finanzierungsanteil des Bundes.

Beim Bundesverwaltungsamt als betriebsverantwortlicher Stelle flir die operative Umset-
zung der Errichtung, des Betriebs und der Weiterentwicklung des NOOTS entsteht ein
dauerhafter finanzieller und stellenmafliger Mehrbedarf in Héhe von ca. 2,79 Mio. Euro
(5hD, 11 gD).

Darlber hinaus kénnen die potentiellen Haushaltsfolgen derzeit nicht belastbar beziffert
werden.

Die Erfullung der Verpflichtungen aus dem NOOTS-Staatsvertrag steht unter dem Vorbe-
halt der Bereitstellung der erforderlichen Haushaltsmittel in den Haushaltsplanen der Ver-
tragsparteien.

Die den Bundeshaushalt tangierenden Bedarfe sollen finanziell und stellenmaRig im
jeweiligen Einzelplan ausgeglichen werden.

E. Erfullungsaufwand

E.1 Erfullungsaufwand fur Birgerinnen und Biirger

Fir die Burgerinnen und Birger entsteht durch dieses Gesetz kein Erflllungsaufwand.

E.2 Erfullungsaufwand fir die Wirtschaft

Far die Wirtschaft entsteht durch dieses Gesetz kein Erfullungsaufwand.

Davon Burokratiekosten aus Informationspflichten

Keine.
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E.3 Erfullungsaufwand der Verwaltung

Die Vertragsparteien des NOOTS-Staatsvertrags sowie gegebenenfalls weitere ange-
schlossene Offentliche Stellen tragen jeweils die Kosten fiir den jeweiligen Anschluss an
das NOOTS.

F. Weitere Kosten

Weitere Kosten fallen nicht an. Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, ins-
besondere auf das Verbraucherpreisniveau, sind nicht zu erwarten.
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Entwurf eines Gesetzes zum Vertrag uber die Errichtung, den
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Bundesrepublik Deutschland Berlin, 30. Mai 2025
Der Bundeskanzler

An die
Prisidentin des Bundesrates

Frau Ministerprasidentin
Anke Rehlinger

Sehr geehrte Frau Bundesratspréisidentin,

hiermit iibersende ich geméll Artikel 76 Absatz 2 Satz 4 des Grundgesetzes den
von der Bundesregierung beschlossenen

Entwurf eines Gesetzes zum Vertrag iiber die Errichtung, den Betrieb und die
Weiterentwicklung des Nationalen Once-Only-Technical-Systems (NOOTS) —
Vertrag zur Ausfiihrung von Artikel 91c Absatz 1, Absatz 2 GG — NOOTS-

Staatsvertrag
mit Begriindung und Vorblatt.

Der Gesetzentwurf ist besonders eilbediirftig, um die Umsetzung der Register-
modernisierung schnellstmoglich zu realisieren. Die friihzeitige Befassung des
Bundestags ist nicht zuletzt ein wichtiges Signal an die Lander, die eigenen Ratifi-
kationsverfahren beschleunigt voranzutreiben.

Fristablauf: 11.07.25
besonders eilbediirftige Vorlage gemill Artikel 76 Absatz 2 Satz 4 GG
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Federfiihrend ist das Bundesministerium fiir Digitales und Staatsmodernisierung.

Die Stellungnahme des Nationalen Normenkontrollrates gemiB3 § 6 Absatz 1
NKRG ist als Anlage beigefiigt.

Mit freundlichen Griilen
Friedrich Merz
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Entwurf eines Gesetzes zum Vertrag uber die Errichtung, den Betrieb

und die Weiterentwicklung des Nationalen Once-Only-Technical-Sys-

tems (NOOTS) — Vertrag zur Ausfiihrung von Artikel 91c Absatz 1, Ab-
satz 2 GG — NOOTS-Staatsvertrag

Vom ...

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

(1) Dem ,Vertrag Uber die Errichtung, den Betrieb und die Weiterentwicklung des Na-
tionalen Once-Only-Technical-Systems (NOOTS) — Vertrag zur Ausflihrung von Artikel 91c
Absatz 1, Absatz2 GG — NOOTS-Staatsvertrag“ (NOOTS-Staatsvertrag) zwischen der
Bundesrepublik Deutschland, dem Land Baden-Wirttemberg, dem Freistaat Bayern, dem
Land Berlin, dem Land Brandenburg, der Freien Hansestadt Bremen, der Freien und Han-
sestadt Hamburg, dem Land Hessen, dem Land Mecklenburg-Vorpommern, dem Land Nie-
dersachsen, dem Land Nordrhein-Westfalen, dem Land Rheinland-Pfalz, dem Saarland,
dem Freistaat Sachsen, dem Land Sachsen-Anhalt, dem Land Schleswig-Holstein und dem
Freistaat Thiringen wird zugestimmt.

(2) Der NOOTS-Staatsvertrag wird nachstehend verdffentlicht.

Artikel 2

(1) Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkindung in Kraft.

(2) Das Bundesministerium fur Digitales und Staatsmodernisierung gibt den Tag, an
dem die Vorschriften des NOOTS-Staatsvertrags nach seinem § 10 Absatz 1 Satz 2 in Kraft
treten, im Bundesgesetzblatt bekannt. Gleiches gilt fir den Fall, dass der NOOTS-Staats-
vertrag nach seinem § 10 Absatz 2 gegenstandslos wird.
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Begrindung

A. Allgemeiner Teil

. Zielsetzung und Notwendigkeit des NOOTS-Staatsvertrags

Mit dem NOOTS-Staatsvertrag soll die bislang fehlende rechtliche Grundlage fiir den Auf-
bau einer gemeinsamen Infrastruktur zum Datenaustausch zwischen 6ffentlichen Stellen
von Bund und Landern geschaffen werden und damit die nachhaltige Digitalisierung der
deutschen Verwaltung weiter vorangetrieben werden. Eine vollstandig digitale Abwicklung
von Leistungen erfordert eine entsprechende IT-Infrastruktur.

Derzeit sind die Datenbestande der deutschen Verwaltung — aufgeteilt auf Bund und Lander
(einschlieRlich Kommunen) — technisch nicht vernetzt. Der NOOTS-Staatsvertrag verfolgt
das Ziel, ein gemeinsames flachendeckendes informationstechnisches System zu etablie-
ren, das perspektivisch den gesamten Datenaustausch zwischen 6ffentlichen Stellen auto-
matisiert, reibungslos, schnell und damit auch kostengunstig und burokratiearm ermdglicht.
Nachweise und Daten, die der &ffentlichen Verwaltung bereits vorliegen, sollen im Interesse
der Burgerinnen und Birger sowie der Unternehmen nicht erneut erhoben, sondern direkt
automatisiert abgerufen, ibermittelt und nutzbar gemacht werden (Once-Only-Prinzip). Da-
von profitieren auch die Verwaltungen des Bundes einschlieRlich der bundesunmittelbaren
Korperschaften, Anstalten und Stiftungen des offentlichen Rechts sowie der Lander ein-
schliellich der Gemeinden, Gemeindeverbande und der sonstigen der Aufsicht der Lander
unterstehenden juristischen Personen des o6ffentlichen Rechts.

Zunachst soll das Once-Only-Prinzip fur Verwaltungsleistungen nach dem Onlinezugangs-
gesetz umgesetzt werden. Die weitere Nutzung des Systems wird durch den IT-Planungsrat
nach MaRRgabe des NOOTS-Staatsvertrags gesteuert.

Eine Kompetenzzuweisung fir den Bund zum Aufbau des NOOTS als Bund-Lander-Uber-
greifende Infrastruktur ist im Grundgesetz nicht vorgesehen. Der Bundeskanzler und die
Regierungschefinnen und Regierungschefs der Lander haben deshalb im Juni 2024 den
IT-Planungsrat beauftragt, zur Schaffung der notwendigen rechtlichen Grundlage einen
Staatsvertrag nach Artikel 91c Absatz 1, Absatz 2 GG auszuarbeiten. Dieser Staatsvertrag
wurde am 11. Dezember 2024 im Umlaufverfahren beschlossen.

Il. Wesentlicher Inhalt des NOOTS-Staatsvertrags
Der NOOTS-Staatsvertrag enthalt insbesondere folgende Regelungen:

— In der Praambel wird das Ziel, ein gemeinsames flachendeckendes informationstech-
nisches System zu etablieren, das perspektivisch den gesamten Datenaustausch zwi-
schen o6ffentlichen Stellen automatisiert, reibungslos, schnell und damit auch kosten-
gunstig und blrokratiearm erméglicht, festgehalten.

— § 1 regelt Errichtung, Betrieb und Weiterentwicklung des NOOTS als gemeinsames
informationstechnisches System. Gemal § 1 Satz 2 dient das System dem nationalen
und grenziiberschreitenden Abruf und der Ubermittiung von Nachweisen und Daten
durch &ffentliche Stellen zur Erflllung 6ffentlicher Aufgaben.

— §§ 3 und 4 regeln die Gremien und Strukturen (Governance).
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— Gemal § 3 Absatz 1 werden die grundsatzlichen Entscheidungen Uber den Be-
trieb und die Weiterentwicklung des NOOTS durch den IT-Planungsrat getroffen.
Dazu gehort nach § 3 Absatz 2 insbesondere die Finanz- und Budgetplanung so-
wie die strategische Weiterentwicklung des NOOTS. Hervorzuheben sind darlber
hinaus die Festlegung der Reihenfolge der Anschluss- und Nutzungsverpflichtung
gemal § 9 sowie die Festlegung der Anschlussbedingungen an das NOOTS.

—  Sofern Entscheidungen zu treffen sind, die den Zustandigkeitsbereich einer Fach-
ministerkonferenz tangieren, wird diese gemal § 3 Absatz 3 durch den IT-Pla-
nungsrat beteiligt.

— Der IT-Planungsrat richtet gemal § 3 Absatz 4 eine Steuerungsgruppe NOOTS
ein, der je ein Vertreter des Bundes sowie von sechs Landern angehdren. Die
Steuerungsgruppe NOOTS trifft gemaf § 3 Absatz 5 insbesondere folgende Ent-
scheidungen: Entscheidungen innerhalb des Finanzbudgets, Empfehlungen fir
die Anschlussbedingungen an das NOOTS und Festlegungen zum Betrieb und der
Weiterentwicklung der technischen Infrastruktur.

— Gemal § 3 Absatz 6 Satz 1 benennt der IT-Planungsrat unterhalb der Steuerungs-
gruppe eine Gesamtleitung NOOTS und richtet zur Unterstlitzung bei der Fodera-
len IT-Kooperation (FITKO) eine Geschaftsstelle ein. Zu den Aufgaben der Ge-
samtleitung gehoren nach § 3 Absatz 6 Satz 4 insbesondere das Erarbeiten der
Finanzplanung und Controlling sowie die Vorbereitung und Umsetzung der Ent-
scheidungen der Steuerungsgruppe zum Betrieb und zur Weiterentwicklung des
NOOTS.

—  Zudem richtet der IT-Planungsrat gemaR § 3 Absatz 7 eine fachlich koordinierende
Stelle bei der FITKO ein, zu deren Aufgaben insbesondere die operative Zusam-
menarbeit mit den Fachministerkonferenzen bzw. deren zustéandigen Arbeitsgre-
mien, die Steuerung und Koordination des Datenmanagements des NOOTS und
die Mitarbeit bei der Architektur des NOOTS gehoren.

— Gemal § 4 Absatz 1 erfolgt die operative Umsetzung der Errichtung, des Betriebs
und der Weiterentwicklung des NOOTS durch das Bundesverwaltungsamt als be-
triebsverantwortliche Stelle. Nach § 4 Absatz 2 legt die betriebsverantwortliche
Stelle der Steuerungsgruppe NOOTS Uber die Gesamtleitung Vorschlage fir die
Anschlussbedingungen an das NOOTS vor. Daruber hinaus ist die Vertretung der
Gesamtleitung gemal § 3 Absatz 6 Satz 2 bei der betriebsverantwortlichen Stelle
verortet.

§ 5 regelt Anschluss und Nutzung des NOOTS. GemalR § 5 Absatz 1 verpflichten sich
die Vertragsparteien, zur Erbringung von Verwaltungsleistungen nach dem Onlinezu-
gangsgesetz Nachweise der nachweisliefernden Stellen Gber das NOOTS zur Verfi-
gung zu stellen, nachweisanfordernde Stellen an das NOOTS anzuschlief3en und das
NOOTS fur nachweisliefernde und nachweisanfordernde Stellen zu nutzen. § 5 Ab-
satz 2 bestimmt, dass die anzuschliellenden nachweisliefernden Stellen in der Anlage
zu § 1 des Identifikationsnummerngesetzes aufgefihrt sind. § 5 Absatz 2 Satz 3 erfasst
weitere nachweisliefernde Stellen, zu denen insbesondere weitere Offentliche Register
gehdren. Gemal § 5 Absatz 3 kdnnen sich zudem weitere 6ffentliche Stellen und Un-
ternehmen auf Grundlage anderer Rechtsvorschriften nach Maligabe des § 9 an das
NOOTS anschlieRRen.

Gemal § 6 stellt das NOOTS einen Anschluss an das EU-OOTS her.

§ 7 enthalt datenschutzrechtliche Bestimmungen.
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— Gemal § 8 Absatz 1 erfolgt die Finanzierung in den Jahren 2025 und 2026 Uber die im
Wirtschaftsplan der FITKO veranschlagten Mittel gemal® den Regelungen des IT-
Staatsvertrags. Ab dem Jahr 2027 erfolgt die Finanzierung in Hohe von 53,4 % der
Gesamtkosten Uber die im Wirtschaftsplan der FITKO veranschlagten Mittel geman
den Regelungen des IT-Staatsvertrags und in Hohe von 46,6 % der Gesamtkosten
durch einen zusatzlichen festen Finanzierungsanteil des Bundes. Nach § 8 Absatz 2
tragen die Vertragsparteien sowie gegebenenfalls weitere angeschlossene 6ffentliche
Stellen jeweils die Kosten fir den jeweiligen Anschluss an das NOOTS. Die Erfillung
der Verpflichtungen aus dem NOOTS-Staatsvertrag steht gemaf § 8 Absatz 3 unter
dem Vorbehalt der Bereitstellung der erforderlichen Haushaltsmittel in den Haushalts-
planen der Vertragsparteien.

—  § 9regelt den Beginn der Anschluss- und Nutzungspflicht. Nach § 9 Absatz 1 teilt die
betriebsverantwortliche Stelle dem IT-Planungsrat mit, dass die technischen Voraus-
setzungen fir die Inbetriebnahme des NOOTS vorliegen. Gemal § 9 Absatz 2 be-
schlief3t der IT-Planungsrat nach Vorliegen der technischen Voraussetzungen fir die
Inbetriebnahme des NOOTS im Einvernehmen mit der jeweils zustandigen Fachminis-
terkonferenz und dem zustandigen Vertreter des Bundes einen angemessenen Uber-
gangszeitraum, in dem der jeweilige Anschluss und die Nutzung nach § 5 Absatz 1 und
Absatz 2 zu erfolgen hat. Bei bundeseigenen Leistungen und zentral beim Bund ge-
fuhrten nachweisliefernden Stellen handelt es sich um keine Umsetzung im kooperati-
ven Foderalismus, die die Fachministerkonferenzen abbilden, weshalb in diesen Fallen
gemal § 9 Absatz 3 der IT-Planungsrat in Abstimmung mit dem jeweils zustandigen
Vertreter des Bundes einen angemessenen Ubergangszeitraum entscheidet, in dem
der jeweilige Anschluss und die Nutzung nach § 5 Absatz 1 und Absatz 2 zu erfolgen
hat. Mit § 9 Absatz 4 soll sichergestellt werden, dass ein Anschluss nach § 5 Absatz 3
in einem vereinfachten Verfahren moglich ist. § 9 Absatz 5 enthalt eine Regelung zu
Anschluss und Nutzung zum Zwecke eines registerbasierten Zensus.

— § 10 regelt Ratifikation und Inkrafttreten.

—  Sofern einzelne Lander den NOOTS-Staatsvertrag bei Inkrafttreten noch nicht ratifiziert
haben, werden der nachgelagerte Beitritt und die Ubernahme der bis dahin angefalle-
nen Kosten in § 11 geregelt.

— § 12 enthalt Regelungen zu Geltungsdauer, Anderung und Kiindigung des NOOTS-
Staatsvertrags.

Il. Exekutiver FuBabdruck

Es haben keine Interessenvertreterinnen und Interessenvertreter sowie beauftragte Dritte
wesentlich zum Inhalt des Gesetzentwurfs beigetragen.

V. Alternativen

Zum Inkrafttreten des NOOTS-Staatsvertrags bestehen zu der nach Artikel 91c Absatz 2
Satz 3 GG erforderlichen Zustimmung des Bundestages in Form dieses Bundesgesetzes
keine Alternativen.

Eine im Vorfeld der Vertragsverhandlungen als Alternative zum NOOTS-Staatsvertrag er-
wogene Grundgesetzanderung, die die Kompetenz fir die Errichtung und den Betrieb des
NOOTS dem Bund zugewiesen hatte, wurde im Sinne einer gemeinsamen L&sung von
Bund und Landern durch diesen Staatsvertrag nicht weiter verfolgt.
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V. Gesetzgebungskompetenz

Mit diesem Gesetz soll die nach Artikel 91c Absatz 2 Satz 3 GG erforderliche Zustimmung
des Bundestages zum NOOTS-Staatsvertrag erfolgen.

VI. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europaischen Union und voélkerrechtlichen
Vertragen

Das Gesetz ist mit dem Recht der Europaischen Union und den volkerrechtlichen Vertra-
gen, die die Bundesrepublik Deutschland abgeschlossen hat, vereinbar.

In Erflllung der Verordnung (EU) 2018/1724 des Europaischen Parlaments und des Rates
vom 2. Oktober 2018 Uber die Einrichtung eines einheitlichen digitalen Zugangstors zu In-
formationen, Verfahren, Hilfs- und Problemlésungsdiensten und zur Anderung der Verord-
nung (EU) Nr. 1024/2012 (Single Digital Gateway-Verordnung) (ABI. L 295 vom
21.11.2018, S. 1) stellt das NOOTS einen Anschluss an das technische System nach Arti-
kel 14 der Verordnung (EU) 2018/1724 her.

VIl. Gesetzesfolgen durch die Umsetzung des NOOTS-Staatsvertrags
1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung

Mit dem NOOTS-Staatsvertrag wird unter anderem die Verwaltungstatigkeit vereinfacht.
Die Umsetzung des Once-Only-Prinzips bewirkt eine erhebliche Verringerung des Blrokra-
tieaufwandes sowohl fur die Burgerinnen und Blrger sowie Unternehmen als auch fur die
Verwaltung. Das NOOTS ermdglicht eine sichere und effiziente Vernetzung von Verwal-
tungsdaten. Automatisierungsprozesse innerhalb der Verwaltung kénnen gesteigert wer-
den, wodurch wiederum Zeit- und Kostenersparnisse entstehen. Das NOOTS stellt eine
wichtige Saule im Rahmen der Registermodernisierung dar. Es ermdglicht eine effiziente,
schlanke und damit zukunftsfeste Verwaltung.

2. Nachhaltigkeitsaspekte

Der NOOTS-Staatsvertrag steht im Einklang mit den Leitgedanken der Bundesregierung
zur nachhaltigen Entwicklung im Sinne der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie, die der Um-
setzung der Agenda 2030 fir nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen dient.

Der NOOTS-Staatsvertrag leistet einen Beitrag zur Verwirklichung von Nachhaltigkeitsziel
8 ,Dauerhaftes, inklusives und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, produktive Vollbeschéaf-
tigung und menschenwirdige Arbeit fur alle férdern“ der Agenda 2030. Insbesondere wird
durch den mit dem NOOTS einhergehenden Blrokratieabbau die Wirtschaft und deren In-
novationsfreudigkeit gestarkt.

Der NOOTS-Staatsvertrag leistet einen Beitrag zur Verwirklichung von Nachhaltigkeitsziel
9 ,Eine widerstandsfahige Infrastruktur aufbauen, inklusive und nachhaltige Industrialisie-
rung férdern und Innovationen unterstitzen® der Agenda 2030. Mit dem NOOTS soll eine
hochwertige, verlassliche, nachhaltige und widerstandsfahige digitale Infrastruktur aufge-
baut werden.

Darlber hinaus leistet der NOOTS-Staatsvertrag einen Beitrag zur Erreichung von Nach-
haltigkeitsziel 16 ,Friedliche und inklusive Gesellschaften flir eine nachhaltige Entwicklung
fordern, allen Menschen Zugang zur Justiz ermdglichen und leistungsfahige, rechen-
schaftspflichtige und inklusive Institutionen auf allen Ebenen aufbauen® der Agenda 2030.
Der NOOTS-Staatsvertrag fordert die Erreichung dieses Ziels, indem er perspektivisch den
gesamten Datenaustausch zwischen 6ffentlichen Stellen automatisiert, reibungslos, schnell



Drucksache 221/25 -6 -

und damit auch kostenglnstig und birokratiearm ermdglichen soll. Er leistet damit einen
wesentlichen Beitrag zu einer zukunftsfesten und modernen Verwaltung.

3. Haushaltsausgaben ohne Erfiillungsaufwand

Die Vertragsparteien des NOOTS-Staatsvertrags tragen die Kosten fur die Errichtung, den
Betrieb und die Weiterentwicklung des NOOTS gemeinsam.

In den Jahren 2025 und 2026 erfolgt die Finanzierung Uber die im Wirtschaftsplan der
FITKO veranschlagten Mittel gemaR den Regelungen des IT-Staatsvertrags. Hintergrund
ist, dass im Finanzplan des IT-Planungsrats bereits heute Finanzmittel in der mittelfristigen
Finanzplanung fur die Umsetzung Registermodernisierung vorhanden sind.

Es ist nach derzeitigem Stand wahrscheinlich, dass die Hohe der Finanzmittel flr die Fi-
nanzierung der Kosten fiir die Jahre 2025/2026 fir

o Entwicklung/Betrieb/Weiterentwicklung
¢ Datenmanagement/Begleitung Fachministerkonferenzen/Programmmanagement
ausreicht.

Ab dem Jahr 2027 erfolgt die Finanzierung in Hohe von 53,4 % der Gesamtkosten Uber die
im Wirtschaftsplan der FITKO veranschlagten Mittel gemaf den Regelungen des IT-Staats-
vertrags und in Héhe von 46,6 % der Gesamtkosten durch einen zusatzlichen festen Finan-
zierungsanteil des Bundes.

Beim Bundesverwaltungsamt als betriebsverantwortlicher Stelle fur die operative Umset-
zung der Errichtung, des Betriebs und der Weiterentwicklung des NOOTS entsteht ein dau-
erhafter finanzieller und stellenmafiger Mehrbedarf in Héhe von ca. 2,79 Mio. Euro (5 hD,
11 gD).

Daruber hinaus kénnen die potentiellen Haushaltsfolgen derzeit nicht belastbar beziffert
werden.

Die Erfullung der Verpflichtungen aus dem NOOTS-Staatsvertrag steht unter dem Vorbe-
halt der Bereitstellung der erforderlichen Haushaltsmittel in den Haushaltsplanen der Ver-
tragsparteien.

Die den Bundeshaushalt tangierenden Bedarfe sollen finanziell und stellenmagig im jewei-
ligen Einzelplan ausgeglichen werden.

4. Erfullungsaufwand

Durch das Gesetz entsteht kein Erflllungsaufwand fir die Birgerinnen und Blrger sowie
die Wirtschaft.

Die Vertragsparteien des NOOTS-Staatsvertrags sowie gegebenenfalls weitere ange-
schlossene offentliche Stellen tragen jeweils die Kosten fiir den jeweiligen Anschluss an
das NOOTS.

Das Registermodernisierungsgesetz stellt neben dem NOOTS-Staatsvertrag eine weitere
Saule der Registermodernisierung dar. Die sich aus dem Registermodernisierungsgesetz
ergebenden mdglichen Entlastungen sind in der Gesetzesbegrindung zum Registermoder-
nisierungsgesetz genannt.
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5. Weitere Kosten

Sonstige direkte oder indirekte Kosten fur die Wirtschaft, insbesondere fir mittelstandische
Unternehmen, sind nicht zu erwarten.

6. Weitere Gesetzesfolgen

Gleichstellungspolitische und demografische Auswirkungen sowie Auswirkungen auf Ver-
braucherinnen und Verbraucher sind nicht zu erwarten.

Das NOOTS wirkt sich positiv unter dem Gesichtspunkt der Wahrung und Férderung gleich-
wertiger Lebensverhaltnisse aus. Es unterstitzt die Herstellung regional gleichwertiger Le-
bensverhaltnisse, indem es die standortunabhangige Erreichbarkeit von Verwaltungsleis-
tungen férdert und einen Beitrag zur Reduktion von Behérdengangen leistet.

VIIl. Befristung; Evaluierung

Eine Befristung und Evaluierung der einmaligen Zustimmung zum Vertragsschluss ist nicht
vorgesehen.

B. Besonderer Teil

Zu Artikel 1

Mit Artikel 1 wird die nach Artikel 91c Absatz 2 Satz 3 GG erforderliche Zustimmung des
Bundestages erteilt und die Verdffentlichung des NOOTS-Staatsvertrags angeordnet.

Zu Artikel 2
Absatz 1 regelt das Inkrafttreten.

Absatz 2 Satz 1 sieht vor, dass das Inkrafttreten des NOOTS-Staatsvertrags im Bundesge-
setzblatt bekannt zu geben ist.

Ebenso ist nach Absatz 2 Satz 2 im Bundesgesetzblatt bekannt zu geben, falls der NOOTS-
Staatsvertrag gegenstandslos wird. Gegenstandslos wird der NOOTS-Staatsvertrag nach
seinem § 10 Absatz 2, wenn bis zum 30. Juni 2026 nicht mindestens die Ratifikationsur-
kunden des Bundes und von elf Landern, welche mindestens zwei Drittel ihrer Finanzie-
rungsanteile nach dem Konigsteiner Schlissel abbilden, bei dem der Ministerprasidenten-
konferenz vorsitzenden Land hinterlegt sind.
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Vertrag liber die Errichtung, den Betrieb und die Weiterentwicklung des Nationalen Once-Only-
Technical-Systems (NOOTS) —
Vertrag zur Ausfiihrung von Artikel 91c Absatz 1, Absatz 2 GG — NOOTS-Staatsvertrag

Praambel

Das Land Baden-Wirttemberg,

der Freistaat Bayern,

das Land Berlin,

das Land Brandenburg,

die Freie Hansestadt Bremen,

die Freie und Hansestadt Hamburg,
das Land Hessen,

das Land Mecklenburg-Vorpommern,
das Land Niedersachsen,

das Land Nordrhein-Westfalen,

das Land Rheinland-Pfalz,

das Saarland,

der Freistaat Sachsen,

das Land Sachsen-Anhalt,

das Land Schleswig-Holstein und
der Freistaat Thiringen

sowie die
Bundesrepublik Deutschland (im Weiteren ,der Bund“ genannt)
(im Folgenden ,Vertragsparteien®)

haben das Ziel, ein gemeinsames flachendeckendes informationstechnisches System zu etablieren,
das perspektivisch den gesamten Datenaustausch zwischen allen 6ffentlichen Stellen automatisiert,
reibungslos, schnell und damit auch kostenginstig und burokratiearm ermdglicht.

Nachweise und Daten, die der o6ffentlichen Verwaltung bereits vorliegen, sollen im Interesse der
Blrgerinnen und Blrger sowie der Unternehmen nicht erneut erhoben, sondern direkt automatisiert
abgerufen, Gbermittelt und nutzbar gemacht werden (Once-Only-Prinzip).

Davon profitieren auch die Verwaltungen des Bundes einschlieBlich der bundesunmittelbaren
Korperschaften, Anstalten und Stiftungen des offentlichen Rechts sowie der Lander einschlief3lich der
Gemeinden, Gemeindeverbande und der sonstigen der Aufsicht der Lander unterstehenden juristischen
Personen des o6ffentlichen Rechts. Diese Vereinbarung umfasst juristische Personen des offentlichen
Rechts, soweit die Vertragsparteien die Fach- und/oder die Rechtsaufsicht haben.

Zunachst soll das Once-Only-Prinzip fir Verwaltungsleistungen nach dem Onlinezugangsgesetz
umgesetzt werden. Die weitere Nutzung des Systems wird durch den IT-Planungsrat nach MalRgabe
dieses Vertrags gesteuert.

Die Vertragsparteien treffen daher auf der Grundlage des Artikels 91c des Grundgesetzes

- zur Errichtung, Betrieb und Weiterentwicklung eines gemeinsamen informationstechnischen
Systems zum automatisierten Nachweisabruf gemaf Artikel 91c Absatz 1 des Grundgesetzes sowie

- zum Verfahren nach Artikel 91c Absatz 2 des Grundgesetzes zur Festlegung von IT-Standards und
IT-Sicherheitsanforderungen, soweit es vom Regelungsgegenstand dieses Staatsvertrags erfasst
ist,

folgende Vereinbarung:

§1
Errichtung, Betrieb und Weiterentwicklung eines gemeinsamen Nationalen Once-Only-
Technical-Systems (NOOTS)

Die Vertragsparteien errichten und betreiben das NOOTS als gemeinsames
informationstechnisches System und entwickeln es gemeinsam weiter. Dieses System dient dem
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nationalen und grenziberschreitenden Abruf und der Ubermittlung von Nachweisen und Daten durch
offentliche Stellen zur Erflllung 6ffentlicher Aufgaben.

§2
Begriffsbestimmungen

(1) Das Nationale Once-Only-Technical-System (NOOTS) ist ein gemeinsames
informationstechnisches System aus IT-Komponenten, Schnittstellen und Standards, das offentlichen
Stellen den Abruf und die Ubermittiung von elektronischen Nachweisen und Daten national und
grenziberschreitend aus Datenbestanden offentlicher Stellen zur Erfullung 6ffentlicher Aufgaben
ermdglicht.

(2) Nachweise im Sinne dieses Staatsvertrages sind Unterlagen und Daten in elektronischer Form,
die zur Ermittlung des Sachverhaltes in Verwaltungsverfahren geeignet sind.

(3) Nachweisanfordernde Stelle kann die fur die Entscheidung Uber den Antrag zustandige Behdrde
oder auch eine andere 6ffentliche Stelle sein, die dafur zustandig ist, Nachweise einzuholen und an die
fur die Entscheidung zusténdige Behdrde weiterzuleiten.

(4) Nachweisliefernde Stelle ist diejenige Gffentliche Stelle, die fir das Ausstellen, Bearbeiten,
Vorhalten oder Ubermitteln eines Nachweises zustandig ist.

§3
Governance

(1) Die grundsatzlichen Entscheidungen Uber den Betrieb und die Weiterentwicklung des NOOTS
werden nach MalRgabe des IT-Staatsvertrags in der jeweils geltenden Fassung sowie der
Geschaftsordnung des IT-Planungsrats in der jeweils geltenden Fassung durch den IT-Planungsrat
getroffen.

(2) Zu den grundsatzlichen Entscheidungen gehdren insbesondere:
a) Finanz- und Budgetplanung,
b) strategische Weiterentwicklung des NOOTS,

c) Bekanntgabe, dass die technischen Voraussetzungen fiir den Betrieb des NOOTS
vorliegen,

d) Festlegung der Anschlussbedingungen an das NOOTS und
e) Festlegung der Reihenfolge der Anschluss- und Nutzungsverpflichtung gemaf § 9.

(3) Der IT-Planungsrat beteiligt die jeweilige Fachministerkonferenz nach Maligabe des IT-
Staatsvertrags in der jeweils geltenden Fassung.

(4) Der IT-Planungsrat richtet nach MalRgabe der Geschaftsordnung des IT-Planungsrats in der
jeweils geltenden Fassung eine Steuerungsgruppe NOOTS ein, der je ein Vertreter des Bundes sowie
von sechs Landern angehéren.

(5) Die Steuerungsgruppe NOOTS trifft insbesondere folgende Entscheidungen:
a) Entscheidungen innerhalb des Finanzbudgets,
b) Empfehlungen fir die Anschlussbedingungen an das NOOTS und
c) Festlegungen zum Betrieb und der Weiterentwicklung der technischen Infrastruktur.

(6) Der IT-Planungsrat benennt unterhalb der Steuerungsgruppe eine Gesamtleitung NOOTS und
richtet zur Unterstitzung bei der Fdderalen IT-Kooperation (FITKO) eine Geschéftsstelle ein. Die
Vertretung der Gesamtleitung ist bei der betriebsverantwortlichen Stelle nach § 4 verortet. Die
Gesamtleitung ist den Beschlissen der Steuerungsgruppe gegeniber weisungsgebunden. Zu den
Aufgaben der Gesamtleitung gehdren insbesondere:

a) Erarbeiten der Finanzplanung und Controlling und

b) Vorbereitung und Umsetzung der Entscheidungen der Steuerungsgruppe zum Betrieb und
zur Weiterentwicklung des NOOTS.

(7) Der IT-Planungsrat richtet eine fachlich koordinierende Stelle bei der FITKO ein. Zu deren
Aufgaben gehdren insbesondere:

a) Operative Zusammenarbeit mit den Fachministerkonferenzen bzw. deren zustandigen
Arbeitsgremien,

b) Steuerung und Koordination Datenmanagement des NOOTS und
c) Mitarbeit bei der Architektur des NOOTS.
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§4
Betriebsverantwortliche Stelle

(1) Die operative Umsetzung der Errichtung, des Betriebs und der Weiterentwicklung des NOOTS
erfolgt durch das Bundesverwaltungsamt als betriebsverantwortliche Stelle.

(2) Die betriebsverantwortliche Stelle legt der Steuerungsgruppe NOOTS (iber die Gesamtleitung
Vorschlage fiir die Anschlussbedingungen an das NOOTS vor.

(3) Die betriebsverantwortliche Stelle berichtet der Gesamtleitung regelmafig uber den aktuellen
Status des NOOTS.

§5
Anschluss und Nutzung des NOOTS

(1) Die Vertragsparteien verpflichten sich, zur Erbringung von Verwaltungsleistungen nach dem
Onlinezugangsgesetz

a) Nachweise der nachweisliefernden Stellen iber das NOOTS zur Verfligung zu stellen,
b) nachweisanfordernde Stellen an das NOOTS anzuschliefsen und
c) das NOOTS fir nachweisliefernde und nachweisanfordernde Stellen zu nutzen.

(2) Die anzuschlieBenden nachweisliefernden Stellen gemal Absatz 1 Buchstabe a sind in der
Anlage zu § 1 des Identifikationsnummerngesetzes in der jeweils geltenden Fassung aufgefiihrt. Der
Anschluss erfolgt nach Maligabe des § 9. Weitere nachweisliefernde Stellen, insbesondere weitere
offentliche Register, werden ebenfalls nach MaRgabe des § 9 angeschlossen.

(3) Weitere offentliche Stellen und Unternehmen koénnen sich auf Grundlage anderer
Rechtsvorschriften nach MalRgabe des § 9 an das NOOTS anschliefl3en.

§6
Anschluss an das EU-OOTS

Das NOOTS stellt einen Anschluss an das technische System nach Artikel 14 der Verordnung (EU)
2018/1724 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 2. Oktober 2018 (ber die Einrichtung
eines einheitlichen digitalen Zugangstors zu Informationen, Verfahren, Hilfs- und
Problemlésungsdiensten und zur Anderung der Verordnung (EU) Nr. 1024/2012 (Single Digital
Gateway-Verordnung) (ABI. L 295 vom 21.11.2018, S. 1) her. Die Verpflichtung zum Anschluss an
dieses EU-OOTS ergibt sich aus der Verordnung (EU) 2018/1724.

§7
Datenschutzrechtliche Bestimmungen

(1) Das Bundesverwaltungsamt als die fir den Betrieb und die Bereitstellung des NOOTS
zustandige Stelle (betriebsverantwortliche Stelle) nach § 4 ist ,Verantwortlicher” im Sinne von Artikel 4
Nummer 7 der Verordnung (EU) 2016/679 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 27. April
2016 zum Schutz natirlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien
Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABI. L 119
vom 4.5.2016, S. 1; L 314 vom 22.11.2016, S. 72; L 127 vom 23.5.2018, S. 2; L 74 vom 4.3.2021,
S. 35) fur die Verarbeitung personenbezogener Daten im NOOTS, soweit nicht Rechtsakte der
Européaischen Union entgegenstehende Bestimmungen enthalten. Die betriebsverantwortliche
Stelle trifft geeignete technische und organisatorische Mallnahmen nach den Artikeln 24, 25
und 32 der Verordnung (EU) 2016/679, um ein dem Risiko angemessenes Schutzniveau der
personenbezogenen Daten zu gewahrleisten.

(2) Die aufgrund anderer Rechtsvorschriften bestehende Verantwortlichkeit anderer Stellen, wie
insbesondere die der nachweisanfordernden und nachweisliefernden Stellen, bleibt unberuhrt.

(3) Die betriebsverantwortliche Stelle verarbeitet die zur Erreichung der in § 1 Absatz 1 genannten
Ziele erforderlichen personenbezogenen Daten zum Zweck der technischen Abwicklung eines
automatisierten Abrufs und der Ubermittlung von Nachweisen und Daten. Dies gilt auch fiir die
Verarbeitung von besonderen Kategorien personenbezogener Daten im Sinne des Artikels 9 Absatz 1
der Verordnung (EU) 2016/679, soweit diese in den Nachweisen enthalten sind. § 22 Absatz 2 des
Bundesdatenschutzgesetzes gilt entsprechend.

(4) Bund und Lander tragen dafir Sorge, bestehende Rechtsvorschriften zu Gberprifen und
erforderlichenfalls anzupassen, um sicherzustellen, dass Abrufe und Ubermittlungen von Nachweisen
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und Daten im Umfang der Anschluss- und Nutzungsverpflichtung datenschutzkonform mdglich sind.
Dazu werden erforderlichenfalls Regelungen erarbeitet, die den verfassungsmafig zustandigen
Organen zur Entscheidung vorgelegt werden. Bund und Lander beabsichtigen, sich Uber den Inhalt
dieser Regelungen abzustimmen.

§8
Finanzierung

(1) Die Vertragsparteien tragen die Kosten fiir die Errichtung, den Betrieb und die Weiterentwicklung
des NOOTS gemeinsam. In den Jahren 2025 und 2026 erfolgt die Finanzierung Uber die im
Wirtschaftsplan der FITKO veranschlagten Mittel gemafl den Regelungen des IT-Staatsvertrages. Die
Finanzierung erfolgt ab dem Jahr 2027 in Hohe von 53,4 % der Gesamtkosten uUber die im
Wirtschaftsplan der FITKO veranschlagten Mittel gemal den Regelungen des IT-Staatsvertrages und
in Hohe von 46,6 % der Gesamtkosten durch einen zusatzlichen festen Finanzierungsanteil des Bundes.

(2) Die Vertragsparteien sowie gegebenenfalls weitere angeschlossene 6ffentliche Stellen tragen
jeweils die Kosten fiir den jeweiligen Anschluss an das NOOTS.

(3) Die Erfullung der Verpflichtungen aus diesem Vertrag steht unter dem Vorbehalt der
Bereitstellung der erforderlichen Haushaltsmittel in den Haushaltsplanen der Vertragsparteien.

§9
Beginn der Anschluss- und Nutzungspflicht

(1) Die betriebsverantwortliche Stelle teilt dem IT-Planungsrat mit, dass die technischen
Voraussetzungen fir die Inbetriebnahme des NOOTS vorliegen.

(2) Der IT-Planungsrat beschlieRt nach Vorliegen der technischen Voraussetzungen fur die
Inbetriebnahme des NOOTS im Einvernehmen mit der jeweils zustandigen Fachministerkonferenz und
dem zustandigen Vertreter des Bundes einen angemessenen Ubergangszeitraum, in dem der jeweilige
Anschluss und die Nutzung nach § 5 Absatz 1 und Absatz 2 zu erfolgen hat.

(3) Bei bundeseigenen Leistungen und zentral beim Bund gefiihrten nachweisliefernden Stellen
entscheidet der IT-Planungsrat in Abstimmung mit dem jeweils zustandigen Vertreter des Bundes einen
angemessenen Ubergangszeitraum, in dem der jeweilige Anschluss und die Nutzung nach § 5 Absatz 1
und Absatz 2 zu erfolgen hat.

(4) Der Anschluss und die Nutzung durch einzelne 6ffentliche Stellen nach § 5 Absatz 3 erfolgt nach
Ratifikation durch die zustandige Vertragspartei durch Beschluss des IT-Planungsrats in Abstimmung
mit der jeweiligen 6ffentlichen Stelle.

(5) Der Anschluss und die Nutzung nach § 5 Absatz 3 zum Zwecke eines registerbasierten Zensus
erfolgt abweichend von Absatz 4 nach Feststellung der fachlichen Eignung durch das Statistische
Bundesamt. §§ 16 und 20 Bundesstatistikgesetz in der jeweils geltenden Fassung bleiben unberuhrt.

§10
Ratifikation und Inkrafttreten

(1) Der Vertrag bedarf der Ratifikation. Er tritt am Ersten des Monats in Kraft, der auf den Monat
folgt, in dem der Bund und elf Lander, welche mindestens zwei Drittel ihrer Finanzierungsanteile nach
dem  Konigsteiner  Schlissel abbilden, ihre  Ratifikationsurkunden bei dem  der
Ministerprasidentenkonferenz vorsitzenden Land hinterlegt haben. Das der
Ministerprasidentenkonferenz vorsitzende Land teilt den Vertragsparteien den Zeitpunkt nach Satz 2
sowie die Hinterlegung der letzten Ratifikationsurkunde mit.

(2) Sind bis zum 30. Juni 2026 nicht mindestens die Ratifikationsurkunden des Bundes und von elf
Landern, welche mindestens zwei Drittel ihrer Finanzierungsanteile nach dem Koénigsteiner Schllssel
abbilden, bei dem der Ministerprasidentenkonferenz vorsitzenden Land hinterlegt, wird der Vertrag
gegenstandslos.

§11
Beitritt weiterer Lander

(1) Die Lander, die ihre Ratifikationsurkunde nach Inkrafttreten nach § 10 noch nicht hinterlegt
haben, kénnen diesem Vertrag nach Ratifikation durch Hinterlegung der Ratifikationsurkunde nach
MaRgabe des § 10 Absatz 1 beitreten. Uber die Hinterlegung der Ratifikationsurkunde unterrichtet das
der Ministerprasidentenkonferenz vorsitzende Land die Uibrigen Vertragsparteien.
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(2) Die Regelungen dieses Vertrags treten fir das beitretende Land am Tage nach der Hinterlegung
der Ratifikationsurkunde bei dem der Ministerprasidentenkonferenz vorsitzenden Land in Kraft.

(3) Das beitretende Land tragt ab dem Zeitpunkt der Wirksamkeit des Beitritts die laufenden Kosten
fiir den Betrieb entsprechend der Kostenverteilung nach § 8 mit Riickwirkung zum Beginn des laufenden
Kalenderjahres. Das beitretende Land trdgt den Anteil an den Kosten an der Errichtung und
Weiterentwicklung des NOOTS entsprechend der Kostenverteilung nach § 8, der ihm bei einer
Verteilung der Kosten auf die zum Zeitpunkt des Beitritts beteiligten Vertragsparteien zugekommen
ware. Der Kostenanteil wird bei der dem Beitritt folgenden Abrechnung der laufenden Kosten
bericksichtigt.

(4) Die bis zum Beitritt aller Lander auszugleichenden Kosten im Umfang der fehlenden Anteile nach
dem Konigsteiner Schliissel werden in einer 6ffentlich-rechtlichen Vereinbarung geregelt.

§12
Geltungsdauer, Anderung und Kiindigung
(1) Der Vertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen.
(2) Anderungen dieses Vertrages bediirfen einer einstimmigen Entscheidung der Vertragsparteien.

(3) Dieser Vertrag kann von jeder Vertragspartei unter Einhaltung einer Frist von zwei Jahren zum
Jahresende gekiindigt werden. Die Kiindigung ist gegeniiber dem der Ministerprasidentenkonferenz
vorsitzenden Land schriftlich zu erklaren. Das der Ministerprasidentenkonferenz vorsitzende Land
unterrichtet die Ubrigen Vertragsparteien Uber den Eingang der Kindigung.

(4) Die Kindigung einer Vertragspartei lasst das Vertragsverhaltnis der Ubrigen Vertragsparteien
zueinander unberthrt, jedoch kann jede Ubrige Vertragspartei diesen Staatsvertrag binnen einer Frist
von 12 Monaten nach Eingang der Kuindigungserklarung zum gleichen Zeitpunkt kiindigen.

§13
Salvatorische Klausel
Sollte eine oder sollten mehrere Bestimmungen dieses Staatsvertrages unwirksam sein oder
werden, wird hierdurch die Wirksamkeit des Staatsvertrages im Ubrigen nicht berthrt. Anstelle der

unwirksamen Bestimmung soll eine Regelung treten, die dem mit ihr verfolgten Zweck am nachsten
kommt. Dasselbe qilt fir etwaige Licken des Staatsvertrages.



Fir die Bundesrepublik Deutschland

Berlin, den 21.01.2025

Fur das Land Baden-Wdrttemberg:
Stuttgart, den 25.02.2025

Fur den Freistaat Bayern:

Minchen, den 18.03.2025

Fir das Land Berlin:

Berlin, den 28. Februar 2025

Fir das Land Brandenburg:

Potsdam, den 28.2.2025

Fir die Freie Hansestadt Bremen:

Bremen, den 5.3.2025

Fir die Freie und Hansestadt Hamburg:

Hamburg, den 18.12.2024

Fir das Land Hessen:

Wiesbaden, den 05.02.2025

Fur das Land Mecklenburg-Vorpommern:

Schwerin, den 14. Marz 2025

Fir das Land Niedersachsen:

Hannover, den 24.03.2025

Fir das Land Nordrhein-Westfalen:

Dusseldorf, den 07. Marz 2025
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Fir das Land Rheinland-Pfalz:
Mainz, den 28.2.2025

Fir das Saarland:

Saarbriicken, den 31. Januar 2025

Fir den Freistaat Sachsen:

Dresden, den 18.03.2025

Fir das Land Sachsen-Anhalt:

Magdeburg, den 11.03.2025

Fir das Land Schleswig-Holstein:

Kiel, den 18.3.2025

Fir den Freistaat Thiringen:

Erfurt, den 10/3/25
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Dr. Reiner Haseloff

Ginther
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Stellungnahme des Nationalen Normenkontrollrates (NKR) gem. § 6 Abs. 1 NKRG

Entwurf eines Gesetzes zum Vertrag iiber die Errichtung, den Betrieb und die Weiterentwick-
lung des Nationalen Once-Only-Technical-Systems (NOOTS) - Vertrag zur Ausfithrung von
Artikel 91c Absatz 1, Absatz 2 GG - NOOTS-Staatsvertrag (NKR-Nr. 7529, BMDS)

Der Nationale Normenkontrollrat hat den Regelungsentwurf mit folgendem Ergebnis gepriift:

L Zusammenfassung
Biirgerinnen und Biirger keine Auswirkungen
Wirtschaft keine Auswirkungen
Verwaltung Nach der Methodik fillt kein Erfiillungsauf-

wand an, weil es sich nicht um eine bundes-
gesetzliche Vorgabe, sondern um eine
Selbstverpflichtung handelt.

Erwigungen zu anderen Losungsmaéglich-
keiten

Bund und Lander haben als Alternative eine
Grundgesetzinderung mit klarer Kompe-
tenzzuweisung an den Bund diskutiert,
diese im Sinne einer gemeinsamen Losung
von Bund und Lindern jedoch verworfen.

Nutzen des Vorhabens

Das Ressort hat keinen Nutzen dargestellt.
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Digitaltauglichkeit (Digitalcheck) Das Ressort hat Moglichkeiten zum digita-
len Vollzug der Neuregelung (Digitaltaug-
lichkeit) gepriift und hierzu einen Digital-
check mit nachvollziehbarem Ergebnis
durchgefiihrt.

Regelungsfolgen

Die Darstellung der Regelungsfolgen ist nachvollziehbar und methodengerecht. Der Nati-
onale Normenkontrollrat erhebt hiergegen im Rahmen seines gesetzlichen Auftrags keine
Einwinde. Zu bemerken ist lediglich Folgendes:

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf stimmt der Bund dem NOOTS-Staatsvertrag zu. So-
mit enthilt der Gesetzesentwurf keine bundesgesetzliche Vorgabe im Sinne der Erfiil-
lungsaufwandsmethodik. Gleichwohl kénnen sowohl Aufwénde als auch Entlastungen
aus den Selbstverpflichtungen des Staatsvertrages entstehen. Im Sinne der Transparenz
regt der NKR an, die Aufwinde aus der Umsetzung des NOOTS-Staatsvertrages analog
dem Monitoring fiir die OZG-Umsetzung zu erfassen und gleichzeitig den Nutzen des
Vorhabens bei dem Monitoring stirker zu betonen.

Das Ressort hat Moglichkeiten zum digitalen Vollzug der Neuregelung (Digitaltauglich-
keit) mit nachvollziehbarem Ergebnis gepriift. Der NKR weist dartiberhinausgehend auf
folgende Aspekte der Digitaltauglichkeit hin: Fiir die Umsetzung des Once-Only-Prinzips
sind weitere Anpassungen des Fachrechts notwendig. Der NKR empfiehlt der Bundesre-
gierung hierfiir Blaupausen zu entwickeln und im Rahmen der digitaltauglichen Gestal-
tung des Fachrechts zu verankern. Der NKR wird hierauf im Rahmen des Digitalchecks ein
besonderes Augenmerk legen.

IL. Regelungsvorhaben

Mit dem Regelungsvorhaben soll der NOOTS-Staatsvertrag zwischen Bund und Lindern ratifi-
ziert werden. Mit diesem soll ein gemeinsames informationstechnisches System (Nationales
Once-Only-Technical-System, NOOTS) aus IT-Komponenten, Schnittstellen und Standards er-
richtet werden. Perspektivisch soll damit ermoglicht werden, den gesamten Datenaustausch zwi-
schen allen 6ffentlichen Stellen automatisiert und biirokratiearm zu organisieren. Dadurch sol-
len Nachweise und Daten, die bereits in der 6ffentlichen Verwaltung vorliegen, nicht erneut er-
hoben werden miissen, sondern direkt automatisiert abgerufen und tibermittelt werden kénnen
(Once-Only-Prinzip). Gleichzeitig biindelt das NOOTS den européischen grenziiberschreitenden
Abruf und Ubermittlung von Nachweisen und Daten zur Erfiillung der Verpflichtungen aus der

europiischen Single Digital Gateway-Verordnung.

1Verordnung (EU) 2018/1724 des Européiischen Parlaments und des Rates vom 2. Oktober 2018 iiber die
Einrichtung eines einheitlichen digitalen Zugangstors zu Informationen, Verfahren, Hilfs- und Problemlo6-
sungsdiensten und zur Anderung der Verordnung (EU) Nr. 1024/2012 (Single Digital Gateway-Verord-
nung) (ABL L 295 vom 21.11.2018, S. 1)
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IIL. Bewertung
II1.1. Erfiallungsaufwand

Biirgerinnen und Biirger
Keine Auswirkungen.
Wirtschaft

Keine Auswirkungen.
Verwaltung

Nach der Erfiallungsaufwands-Methodik fillt fiir die Verwaltung kein Erfiillungsaufwand an,
weil es sich bei dem Staatsvertrag um eine Selbstverpflichtung von Bund und Lindern (inkl.
Kommunen) - und nicht um eine bundesgesetzliche Vorgabe - handelt. Gleichzeitig geht der
NKR davon aus, dass die Umsetzung des Staatsvertrages und seine darin vorgesehenen Mecha-
nismen Umstellungsaufwinde fiir Verwaltungsverfahren auf allen staatlichen Ebenen und 6f-
fentlichen Stellen wie z.B. Kammern auslésen wird. Dem gegeniiber steht ebenfalls ein Nutzen
aus der Biindelung von Schnittstellen insbesondere zum europiischen Once-Only-Technical-
System (OOTS).

Wihrend es vor Verabschiedung des Registermodernisierungsgesetzes den politischen Vorfeld-
kompromiss gab, die Struktur der 6ffentlichen Register nicht zu verdndern, findet derzeit eine
intensive Diskussion iiber die Zukunft der Registerlandschaft in Deutschland statt. Der Ausgang
dieser Diskussionen und die daraus resultierende konkrete Aus- und Umgestaltung der Register-
landschaft kann sich in grofem Mafie auf den Erfiillungsaufwand fiir die Betroffenen auswirken.
Diese Folgekosten sind dann bei den jeweiligen Anpassungen im Fachrecht transparent zu ma-

chen.

Gleichzeitig soll das Once-Only-Prinzip nach dem NOOTS-Staatsvertrag zunéchst fiir Verwal-
tungsleistungen nach dem Onlinezugangsgesetz umgesetzt werden. Fiir dessen Umsetzung sieht
der § 11 OZG ein regelmifiiges Monitoring des Erfiillungsaufwands auf Basis einer Erhebung des
IT-Planungsrates vor. Im Sinne der Transparenz regt der NKR an, die Aufwinde aus der Umset-
zung des NOOTS-Staatsvertrags analog zu erfassen. Gleichzeitig sollte auch der Nutzen anhand
konkreter Kennzahlen (z.B. Verkiirzung Bearbeitungszeit, Wegfall Wegekosten sowie Biindelung

Anschluss an das européische OOTS) starker herausgestellt werden.
II1.2. Erwigungen zu anderen Losungsmoglichkeiten

Bund und Linder haben im Vorfeld der Staatsvertragsverhandlung mehrere unterschiedliche

Umsetzungsvarianten, darunter eine Grundgesetzinderung mit klarer Kompetenzzuweisung an
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den Bund, gepriift. Diese wurden im Sinne einer gemeinsamen Lésung von Bund und Liandern

jedoch nicht weiterverfolgt.

II1.3. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung

Durch die Wahl der Alternative Staatsvertrag zwischen dem Bund und den Liandern statt Grund-
gesetzinderung mit klarer Aufgabenzuweisung an den Bund bleiben die Linder in der Steue-
rungsverantwortung fiir das NOOTS. Um diese wahrzunehmen wird eine dauerhafte Gover-
nance-Struktur aufgebaut. Diese beinhaltet die Aufgabenzuweisung fiir grundsdtzliche Entschei-
dungen an den IT-Planungsrat, Beteiligung der Fachministerkonferenzen sowie der Einrichtung
einer Steuerungsgruppe aus sechs Bundesliandern und dem Bund. Gleichzeitig findet eine klare
behordliche Aufgabenzuweisung fiir die operative Umsetzung der Registermodernisierung statt
(Gesamtprojektleitung bei der Foderalen IT-Kooperation FITKO, Betriebsverantwortung beim
Bundesverwaltungsamt BVA), so dass besser zwischen strategischer Steuerung und operativer

Umsetzung unterschieden werden kann.
IIL.4. Digitaltauglichkeit

Das Ressort hat Moglichkeiten zum digitalen Vollzug der Neuregelung (Digitaltauglichkeit) mit
nachvollziehbarem Ergebnis gepriift. Der NKR weist dariiberhinausgehend auf folgende Aspekte
der Digitaltauglichkeit hin: Fiir die Umsetzung des Once-Only-Prinzips werden nach Einschét-
zungen des NKR weitere Anpassungen des Fachrechts notwendig. Der NKR empfiehlt der Bun-
desregierung hierfiir Blaupausen zu entwickeln, wie das Once-Only-Prinzip im Fachrecht so aus-

gestaltet werden kann, dass es zu den NOOTS-Rahmenbedingungen passt.

IV. Ergebnis

Die Darstellung der Regelungsfolgen ist nachvollziehbar und methodengerecht. Der Nationale
Normenkontrollrat erhebt hiergegen im Rahmen seines gesetzlichen Auftrags keine Einwénde.

Zu bemerken ist lediglich Folgendes:

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf stimmt der Bund dem NOOTS-Staatsvertrag zu. Somit ent-
hilt der Gesetzentwurf keine bundesgesetzliche Vorgabe im Sinne der Erfiillungsaufwandsme-
thodik. Gleichwohl konnen sowohl Aufwinde als auch Entlastungen aus den Selbstverpflichtun-
gen des Staatsvertrages entstehen. Im Sinne der Transparenz regt der NKR an, die Aufwénde aus
der Umsetzung des NOOTS-Staatsvertrages analog dem Monitoring fiir die OZG-Umsetzung zu

erfassen und gleichzeitig den Nutzen des Vorhabens bei dem Monitoring stirker zu betonen.

Das Ressort hat Moglichkeiten zum digitalen Vollzug der Neuregelung (Digitaltauglichkeit) mit
nachvollziehbarem Ergebnis gepriift. Der NKR weist dariiberhinausgehend auf folgende Aspekte
der Digitaltauglichkeit hin: Fiir die Umsetzung des Once-Only-Prinzips sind weitere Anpassun-

gen des Fachrechts notwendig. Der NKR empfiehlt der Bundesregierung hierfiir Blaupausen zu
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entwickeln und im Rahmen der digitaltauglichen Gestaltung des Fachrechts zu verankern. Der

NKR wird hierauf im Rahmen des Digitalchecks ein besonderes Augenmerk legen.

16. Mai 2025

Lutz Goebel Malte Spitz

Vorsitzender Berichterstatter



	221-25-vor.pdf�
	A. Problem und Ziel
	B. Lösung
	C. Alternativen
	D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand
	E. Erfüllungsaufwand
	E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger
	E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft
	Davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten

	E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung

	F. Weitere Kosten

	0221-25-text.pdf�
	221-25-nkranlage.pdf�
	Stellungnahme des Nationalen Normenkontrollrates (NKR) gem. § 6 Abs. 1 NKRG


